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Brandenburgs Rechnungshof  hat die Ursachen des BER-

Fiaskos und das Krisenmanagement nach  der abgesagten 

Eröffnung geprüft. Die unabhängige Finanzkontrollbehörde 

rügt Fehlentwicklungen und Missstände, die Brandenburg, 

Berlin und der Bund bislang nicht abgestellt haben.  

  

-  Auszüge aus dem Originaldokument -  

  

 

 
 

 

 

 



 
 

Vorbemerkung  
 

Von Thorsten Metzner  

 

2016 ist ein Jubiläumsjahr am unvollendeten neuen Berliner Flughafen. Vor 20 Jahren, 1996, wurde das Projekt 

mit dem Konsensbeschluss der Regierungschefs von Berlin und Brandenburg auf den Weg gebracht. Vor zehn 

Jahren, 2006, war der Baubeginn des neuen Airports für die Hauptstadtregion. Heute ist er immer noch eine 

Baustelle. Aktuell ist die Eröffnung für 2017 geplant. Wieder ein Termin, der auf der Kippe steht.  

Jetzt liegt erstmals  eine umfassende Tiefenprüfung zum Fiasko um den BER mit mehrfach verschobenen 

Eröffnungen und dramatischen Kostensteigerungen vor. Vorgelegt hat sie - noch vor dem BER-

Untersuchungsausschuss des Berliner  Abgeordnetenhauses - der brandenburgische Landesrechnungshof, der 

das Projekt so intensiv und gründlich unter die Lupe genommen hat wie bislang niemand. Es ist eine externe, 

von der Politik unabhängige Behörde. Es war die aufwendigste Prüfung  in ihrer Geschichte überhaupt.  

Geprüft hat sie die Jahre 2010 bis 2013. Der Prüfbericht, 401 Seiten umfassend, ohne Anlagen,  ist als 

vertraulich eingestuft.  

Die Erkenntnisse sind brisant. So prangert der Rechnungshof gravierende Strukturdefizite bei der Steuerung und 

Überwachung der Flughafengesellschaft der Länder Brandenburg, Berlin und des Bundes durch die drei 

Eigentümer und den Aufsichtsrat an, die 2016 immer noch nicht abgestellt sind.  

Der Bericht analysiert Ursachen der gescheiterten BER-Eröffnung 2012 – aber auch im Krisenmanagement seit 

2012. Untersucht wurde, entsprechend der Zuständigkeit des Hofs, zwar das Agieren der Brandenburger 

Aufsichtsräte und Regierung beim BER. Aber die Erkenntnisse zu den Defiziten und Versäumnissen sind 

allgemeingültig und betreffen die BER-Eigentümer, die Organe der Flughafengesellschaft insgesamt, und damit 

auch das Land Berlin und den Bund. Dieses Tagesspiegel-Dossier enthält – in Originalauszügen aus dem 

Rechnungshofbericht – eine Zusammenstellung der  Rügen und Empfehlungen. Es ist eine Auswahl. 

Hauptkriterium war die aktuelle Relevanz.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rüge zur Haftungsprüfung – Schadenersatz gegenüber 

dem früheren Aufsichtsrat  
 
Gegen den früheren Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, dessen Vorsitzender bis 2012 

der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit war, stellvertretender Vorsitzender Brandenburgs 

Ministerpräsident Matthias Platzeck (beide SPD), haben Berlin, Brandenburg und der Bund – die Eigentümer 

der Flughafengesellschaft – keine Schadenersatzansprüche wegen des BER-Fiaskos geltend gemacht. 

Stattdessen beschloss die Gesellschafterversammlung 2013 – noch in Wowereits Amtszeit – in einem 

Schnellverfahren die Entlastung des Aufsichtsgremiums für die betreffenden Geschäftsjahre 2011 und 2012. Der 

Rechnungshof regt an, wegen Verfahrensmängeln – angelegt von vornherein - die Haftungsprüfung zu 

wiederholen:     

  

 

 

 

 





 
 

 





 
 



 
Anmerkung: IKS bedeutet Internes Kontrollsystem, RMS Risiko Monitoring System    

 

 
 

 

 
Anmerkung: Weitere Ausführliche Auszüge aus dem Rechnungshofbericht zu den Verfahrensmängeln bei der 

Haftungsprüfung finden sich am Ende dieses Tagesspiegel-Dossiers.   

 

 

 

 



Rügen zum Krisenmanagement von Aufsichtsrat und 

BER-Eigentümern seit der gescheiterten BER-

Eröffnung 2012 – Fortbestehende Defizite  

 

 
Verzicht auf ein externes, projektbegleitendes Controlling für den Aufsichtsrat  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Konkrete Empfehlungen des Rechnungshofes zur 

künftigen BER-Steuerung durch die öffentlichen Eigner  
 
Für den Landesrechnungshof Brandenburgs ist – ein Ergebnis der Prüfungen - die Schieflage zwischen 

Aufsichtsrat, politisch dominiert, und der bislang systematisch geschwächten Gesellschafterversammlung eine 

maßgebliche Ursache für die Fehlentwicklungen am BER. Der Rechnungshof plädiert deshalb dafür, dass 

Spitzenpolitiker, also Regierungschefs und Regierungsmitglieder nicht im Aufsichtsrat Mandate übernehmen, 

oder gar den Vorsitz, dafür aber die Eigentümerinteressen  in der Gesellschafterversammlung direkt vertreten.   

 

 

 

 



 







 
 



 
  

 



 
 

 

 

 

 



Der Aufsichtsrat - grundsätzliche Rügen zu  

Agieren, Struktur, Besetzung  

 
Der Maßstab, die Pflichten:  

   

 
                                                                   ------ 

 
 

 
   

 
 



 
 

 
 
Anmerkung: Brandenburg hat diese Empfehlungen des Rechnungshofes inzwischen Eins zu Eins umgesetzt. 

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist nicht im Aufsichtsrat, auch kein Minister seines Kabinetts hat mehr 

ein Mandat. In Berlin ist dagegen die Besetzung der AR-Mandate mit Regierungschef Michael Müller als BER-

Aufsichtsratsvorsitzender, Innensenator Frank Henkel als weiterer Berliner Aufsichtsrat und einem 

Staatssekretär exakt so, wie sie die Finanzkontrolleure kritisieren. Berlin argumentiert, dass der Berliner 

Rechnungshof die Position der Brandenburger Kollegen nicht teilt. Zwar gab es tatsächlich entsprechende 

Aussagen des Berliner Hofes, nachdem Brandenburgs Rechnungshofpräsident Christoph Weiser – vorab im 

Tagesspiegel – erste Erkenntnisse der noch laufenden Prüfung publik gemacht hatte. Doch der Berliner 

Rechnungshof hat den BER, das größte Projekt auch des Landes Berlin, nicht geprüft. .  

 



Rüge zur Gesellschafterversammlung  
- Das höchste Organ der Flughafengesellschaft -  

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rügen zum Krisenmanagement seit 2012 

  

Leichtfertige Festsetzung neuer Eröffnungstermine  

nach der gescheiterten Eröffnung 2012/2013  

 

 

 



    

 



 
 

 
 

 

 
Anmerkung: Auch dieser BER-Starttermin hatte nicht lange Bestand, nur ein paar Monate.  



Schon im September 2012 wurde die BER-Start  noch einmal verschoben und wieder ein 

Termin festgelegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zu den Ursachen der mehrfach verschobenen  

Eröffnung des BER  

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Status Quo des BER  am Tag der Absage der Eröffnung 

8.5.2012  
 

Von diesem Zustand auf der Baustelle wurde der Aufsichtsrat „überrascht“:   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anmerkung: Weder Geschäftsführung, noch Aufsichtsrat zogen die Notbremse … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weitere Rügen zu Versäumnissen,  

falschen Weichenstellungen am BER  

 

Generalplaner und Bauüberwachung in derselben Hand  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Geburtsfehler - Festsetzung des Eröffnungstermins 2012    

 
Anmerkung: Als im Jahr 2010 die BER-Eröffnung erstmals verschoben wurde, von 2011 auf 

Sommer 2012, war dieser Fahrplan bereits eng, das Projekt deutlich in Verzug. Der Termin 

wurde nach der LRH-Prüfung nicht seriös durch den Aufsichtsrat festgesetzt. Diese 

Verschiebung durfte bei der Haftungsprüfung nach den Vorgaben nicht mit untersucht 

werden …  

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 



 



 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rüge zum Umgang der BER-Verantwortlichen mit den 

Schallschutz-Verpflichtungen 2008 bis 2013 

 
Anmerkung: Die Flughafengesellschaft hat von 2008 bis 2012 ein rechtswidriges, massiv   

unterdimensioniertes Schallschutzprogramm für die Anwohner des neuen Flughafens 

aufgelegt – trotz des Risikos für die Kosten, die inzwischen fällig werden, und für die 

Inbetriebnahme. Die Flughafengesellschaft bewilligte nur Billig-Schallschutzmaßnahmen, vor 

allem Schallschutzfenster, je Wohnung von rund 4500 Euro – nach dem 

Planfeststellungsbeschluss stand den Anwohnern etwa ein sechsfach höherer Standard zu. 

Der Flughafengesellschaft FBB und dem Brandenburger Infrastrukturministerium war der 

Rechtsbruch seit 2008 bekannt. Allein schon dieser Rechtsbruch hätte die Eröffnung des 

neuen Flughafens gefährden können.    

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Anmerkung: An dieser Stelle ist dem Landesrechnungshof ein Fehler unterlaufen. Nicht das 

Infrastrukturministerium hat den Standard festgelegt. Das  Schallschutzniveau mit dem hohen 

Standard ist von der Flughafengesellschaft selbst im Planfeststellungsantrag exakt so 

beantragt worden. Die Formulierung wurde nicht mehr verändert. Im 

Planergänzungsverfahren 2009 hat die Flughafengesellschaft keine Änderung beantragt.  

 

 



 

 
 

 

Anmerkung: Brandenburgs Landesregierung unter dem damaligen Ministerpräsidenten 

Matthias Platzeck (SPD) und ihre Vertreter im Aufsichtsrat – die Minister Ralf Christoffers 

und Helmuth Markov (Linke) haben die rund 25 000 betroffenen Anwohner der 

brandenburgischen BER-Anrainergemeinden, die von 2008 bis 2012 durch die staatliche 

Flughafengesellschaft um den rechtmäßigen Schallschutz  gebracht wurden, im Stich gelassen 

- selbst als der Betrug bekannt wurde.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rügen zu den Kostensteigerungen seit 2012  
 
Anmerkung: Ende 2012 beschlossen Berlin, Brandenburg und der Bund als BER-Eigner eine Kapitalspritze von 

1,2 Milliarden Euro, um den BER-Flughafen fertigzubauen. Die Kosten stiegen damit auf 4,3 Milliarden Euro. 

Inzwischen wurden weitere 2,2 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Der Rechnungshof stellte fest, dass schon 

damals absehbar war, dass das Geld nicht reichen wird:   

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Rügen zu Management, interner Organisation  

und Rechtsbrüchen der Flughafengesellschaft  

2010 bis 2013  

 
Ein Auszug:    

 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Aufsichtsrat wollte nichts wissen  … 

 

 

 





 
 

 

 
 

 

 

 

 



Organhaftung – Schadenersatzansprüche gegenüber 

dem früheren Aufsichtsrat erneut prüfen 
 

Ausführliche Auszüge aus den Feststellungen des Rechnungshofes zum zweifelhaften Haftungsverfahren in Bezug 

auf den früheren Aufsichtsrat, auf dessen Grundlage das Gremium entlastet wurde.  

 





 
 
Anmerkung: Der Aufsichtsrat beschließt seine eigene Überprüfung, die ihm vorzulegen ist.  

 

















 
 













 

 



 



 



 



 
 







 
 

 

 



  

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gesamtfazit – Ein Privatinvestor hätte anders gehandelt  
 

Die Aussagen zum Finanzministerium Brandenburgs (MdF) dürften genauso für die 

Miteigner Berlin und den Bund gelten, die genauso gehandelt haben.  

 

 

 



Das letzte Wort  
 

Die Prüfung haben Rechnungshofpräsident Christoph Weiser und Direktor Hans-Jürgen 

Klees verantwortet, die den Bericht mit „Schlussbemerkungen“ schließen, einem Appell, 

Konsequenzen aus den Prüfergebnissen zu ziehen.     

  

 



 





 
 

      

 


